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Die Aufnahme von Fl¿chtlingen und ihre soziale 
Betreuung ist ein Thema, das Brandenburg 

schon lange beschªftigt. War die Aufnahme von 
Fl¿chtlingen insbesondere Anfang der 1990er 
Jahre ein sehr umstrittenes Thema, gibt es 
heute eine breite politische Basis und ein klares 
gesellschaftliches Bekenntnis zur humanitªren 
Verpflichtung. Die Aufnahme von Fl¿chtlingen 
und die Gewªhrung von politischem Asyl wird als 
ein Grundpfeiler eines demokratischen Selbstver-
stªndnisses gesehen. F¿r dieses klare Bekenntnis 
steht auch die Tatsache, dass das Land Branden-
burg nicht nur dem Beschluss der Innenminister-
konferenz, Fl¿chtlinge aus dem Irak im Rahmen 
eines Kontingents aufzunehmen, zugestimmt hat, 
sondern dies ausdr¿cklich und aktiv unterst¿tzt 
hat. Damit hat sich das Land noch einmal deut-
lich zu seiner humanitªren Tradition und Aufgabe 
bekannt.
Mit der Entscheidung zur Aufnahme neuer Fl¿cht-
linge ist noch einmal klar geworden, dass Fl¿cht-
linge auch in Zukunft in unser Land kommen 
werden, und dass dies eine Aufgabe ebenso wie 
auch eine Chance f¿r Brandenburg ist. Die neue 
Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag 
f¿r die 5. Legislaturperiode eindeutig f¿r eine 
Verbesserung der Lebenssituation von Fl¿chtlin-
gen positioniert, und Brandenburgs Innenminister 
hat gerade die Beschrªnkung des Aufenthalts auf 
den zugewiesenen Landkreis/Wohnbezirk (èResi-
denzpflichtç) auf das gesamte Land Brandenburg 
ausgedehnt und eine grundsªtzliche ¦berpr¿fung 
dieser Regelung auf Bundesebene eingefordert.
Dennoch gibt es in der Praxis nach wie vor 
Handlungsbedarf, und Fl¿chtlinge brauchen F¿r-

sprecher ð Menschen, die engagiert Partei neh-
men, helfen, Verbesserungsvorschlªge und auch 
kritische Anmerkungen machen. Dies gilt beson-
ders f¿r die psychosoziale Versorgung. Neben 
der Grundversorgung mit Unterkunft, Nahrung 
und Kleidung gerªt dieser besonders sensible 
Bereich leicht ins Hintertreffen. Traumatisierun-
gen sind nicht leicht erkennbar, psychosoziale 
Auffªlligkeiten zeigen sich nicht unmittelbar nach 
der Ankunft, und manche Probleme entwickeln 
sich auch erst im Laufe der Zeit, und es fehlt an 
Fachkrªften, die auf die besondere Gruppe der 
Fl¿chtlinge eingestellt sind. Dies macht Zugªnge 
schwierig. Selten werden auch die verschiedenen 
Perspektiven auf die psychosoziale Betreuung von 
Fl¿chtlingen in einen Zusammenhang gestellt und 
die Situation aus der Perspektive der Fl¿chtlinge 
heraus gesehen und dargestellt. Genau dies ge-
schieht in der vorliegenden Brosch¿re in enga-
gierter Weise. Manchmal ist eine parteiische 
Sichtweise notwendig und richtig, um auf Hand-
lungsbedarfe aufmerksam zu machen. Insofern 
ist die hier vorliegende Brosch¿re ein positives 
Beispiel eines argumentativen Diskurses in einer 
offenen B¿rgergesellschaft, und alle Beteiligten 
kºnnen in einem solchen offenen Diskurs lernen.
Als Integrationsbeauftragte danke ich dem Fl¿cht-
lingsrat Brandenburg und der Opferperspektive 
f¿r den vorliegenden Bericht und hoffe auch in 
Zukunft auf fruchtbare AnstºÇe und Debatten.

Prof. Dr. Karin Weiss, Integrationsbeauftragte des 
Landes Brandenburg

GELEITWORT
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Viele Menschen m¿ssen ihre Heimat verlassen, 
weil sie verfolgt werden, Folter erleiden, in 

Kriegen und B¿rgerkriegen ihre Lebensgrundlagen 
zerstºrt werden oder weil ihr Leben bedroht ist. 
Einige Tausend haben den Weg nach Brandenburg 
gefunden.
Als Asylsuchende und sogenannte Geduldete leben 
die meisten am Rand der Gesellschaft. Aufgrund 
rechtlicher Regelungen kºnnen sie meist nicht 
arbeiten. F¿r ihren Lebensunterhalt erhalten sie 
einen reduzierten Hartz-IV-Satz. Sie sind in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschrªnkt. Fr¿her aus-
schlieÇlich in Sammelunterk¿nften weitab der Zen-
tren untergebracht, werden ihnen in j¿ngster Zeit 
hªufiger Wohnungen zugewiesen.
Ihr Leben ist gekennzeichnet durch eine unsichere 
Perspektive und erschwerten Zugang zu sozialen 
Leistungen. Wir in der Opferperspektive und im 
Fl¿chtlingsrat erleben hªufig, wie diese Lebens-
situation der Fl¿chtlinge ihre Gesundheit und 
Psyche beeintrªchtigt.
Jede zweite rechte Gewalttat in Brandenburg war 
im Jahr 2009 von Rassismus motiviert. Oftmals 
wird ein Angriff nur als eine gewaltsame Zuspit-
zung alltªglicher Erfahrungen wahrgenommen. 
Dies gilt insbesondere f¿r Fl¿chtlinge. Nach einem 
Angriff erhªlt jede  rassistische Beleidigung, jeder 
abschªtzige oder hasserf¿llte Blick ein neues 
Bedrohungspotenzial. Oft sind kºrperliche Ver-
letzungen zweitrangig; schwerwiegender kºnnen 
in solchen Fªllen die psychischen Folgen sein. 
Fl¿chtlingen und Geduldeten steht per Gesetz 
jedoch nur ein eingeschrªnkter medizinischer Ver-
sorgungsanspruch zu. Die Verarbeitung der Ge-
waltfolgen wird durch diese restriktive Regelung 
erschwert.
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass 
nach einem rechten Angriff Menschen mit Mi-

grationshintergrund und insbesondere Fl¿chtlinge 
besonderer Unterst¿tzung bed¿rfen. Bei vielen 
Betroffenen sind verschiedene Problemlagen eng 
miteinander verwoben. Depressionen, Posttrau-
matische Belastungsstºrungen, Isolation, Sucht-
symptomatiken, Konflikte in der Familie, Schul-
probleme der Kinder, gesundheitliche Probleme.
Hªufig ist der Kontakt mit der Opferperspektive die 
erste Situation, in der die Betroffenen eine Atmo-
sphªre vorfinden, in der sie sich mit ihren Sorgen 
aufgehoben f¿hlen. Andere Beratungsstellen wie 
z.B. die schulpsychologischen Beratungsangebo-
te oder Familienberatungen wissen oft zu wenig 
¿ber die spezifische Problemlage von Fl¿chtlingen 
oder scheinen mit der Situation ¿berfordert. Diese 
Erfahrung teilen wir mit anderen Fl¿chtlingsbera-
terInnen. Entsprechende Hilfe in Brandenburg zu 
erhalten, ist f¿r die Betroffenen schwierig.
Diese Brosch¿re will dazu beitragen, mehr Infor-
mationen ¿ber die spezifischen Problemlagen von 
Fl¿chtlingen bereitzustellen. Sie gibt einen Einblick 
in die mangelnde psychosoziale Versorgung von 
Fl¿chtlingen im Land Brandenburg, den behºrd-
lichen Umgang mit diesem Problemfeld und die 
alltªglichen Auswirkungen auf die Betroffenen. Die 
Interviews haben nicht den Anspruch, die Bran-
denburger Realitªt vollstªndig wiederzugeben. 
Wir wissen, dass es auch positive Beispiele gibt. 
Damit sich aber die Situation in Zukunft f¿r alle 
Betroffenen verbessert, daf¿r wollen wir mit die-
ser Verºffentlichung Impulse und AnstºÇe geben.
Wir danken allen GesprªchspartnerInnen f¿r ihre 
Mitwirkung und der Integrationsbeauftragten des 
Landes Brandenburg f¿r die finanzielle Unterst¿t-
zung.

Opferperspektive e. V.  und Fl¿chtlingsrat 
Brandenburg

VORWORT
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Rechtliche Auflagen f¿r Asylsuchende

Bundesgesetzliche Vorgaben bestimmen die Situation von Asylsuchenden und Fl¿chtlingen in Bran-
denburg. Durch das Asylbewerberleistungsgesetz ist ihre Lebenssituation eingeschrªnkt. Sie erhalten 
reduzierte Sozialhilfe. Wªhrend in einigen Landkreisen davon in der Regel nur 40 Euro in bar ausgezahlt 
und der Rest in Form von Gutscheinen und Sachleistungen gewªhrt wird, zahlen andere Landkreise 
und kreisfreie Stªdte die Leistungen insgesamt in Bargeld aus. Dar¿ber hinaus werden Asylsuchende 
vorrangig in Gemeinschaftsunterk¿nften untergebracht, d¿rfen das Land Brandenburg ohne Genehmi-
gung der ºrtlichen Behºrden nicht verlassen (Residenzpflicht; in den anderen Bundeslªndern gilt diese 
Beschrªnkung der Bewegungsfreiheit f¿r den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt), kºnnen oft nur ein-
geschrªnkt beschªftigt werden und ihre medizinische Versorgung wird nur bei akuten Krankheiten und 
bei Schmerzzustªnden gewªhrt. Die Lebensbedingungen f¿r Asylsuchende und Geduldete unterscheiden 
sich je nach Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus. So haben z.B. Asylsuchende und geduldete Fl¿cht-
linge nach Ablauf von vier Jahren und unter bestimmten Umstªnden Anspruch auf Leistungen analog zur 
Sozialhilfe und einen uneingeschrªnkten Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Gesundheitssystem. Seit 
Kurzem kºnnen Geduldete nach einem Jahr ohne Vorrangpr¿fung eine Ausbildung beginnen.

PSYCHISCHE GESUNDHEIT UND FLUCHT 

Man stelle sich vor, ein Viertel der EinwohnerIn-
nen Brandenburgs wªren Fl¿chtlinge. Unvor-

stellbar? Vor rund 60 Jahren war das tatsªchlich 
so. Als Folge des von Deutschland begonnenen 
Zweiten Weltkriegs bestand die Bevºlkerung zu 
24,5 Prozent aus èOstfl¿chtlingenç. Sie wurden 
selten freundlich aufgenommen. Mancher B¿rger-
meister verweigerte die Ansiedlung, um Konflikte 
zu vermeiden ð Konflikte um Ressourcen, wegen 
religiºser Unterschiede und vielem mehr.
Ein groÇer Teil der heutigen BrandenburgerInnen 
hat selbst erfahren, was Flucht und das Leben als 
Fl¿chtling an einem fremden Ort bedeuten, oder 

kennt Berichte von Eltern und GroÇeltern. Viele Fa-
milienbeziehungen wurden durch die psychischen 
Langzeitfolgen von Flucht- und Kriegserlebnissen 
geprªgt. 
Die Mºglichkeit, eine neue Zukunft aufzubauen, 
half, diese zu kompensieren und zu bewªltigen. 
Eine solche Mºglichkeit bekommen Fl¿chtlinge, 
die heute nach Brandenburg kommen, nicht. 
Die rund 4.000 Asylsuchenden und sogenannten 
Geduldeten, etwa 0,19 Prozent der Brandenburger 
Bevºlkerung, sind gesetzlichen Beschrªnkungen 
unterworfen, die ein normales Leben unmºglich 
machen.

Brandenburg, Fl¿chtlingsland
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Aufgrund zur¿ckgegangener Fl¿chtlingszahlen 
hat in Brandenburg die Zahl der abgelegenen 

Wohnheime in den letzten Jahren abgenommen. 
Heute sind rund 40 Prozent der Asylsuchenden 
und Geduldeten in Wohnungen untergebracht. 
Auch setzt sich das Land daf¿r ein, die soge-
nannte Residenzpflicht nach den j¿ngst in Kraft 
getretenen Regelungen in Berlin und Branden-
burg aufzuweichen. In Brandenburg d¿rfen sich 
Asylsuchende und ein Teil der Geduldeten seit 
Ende Juli 2010 im ganzen Land frei bewegen und 
erhalten in der Regel eine Dauererlaubniss f¿r den 
Aufenthalt in Berlin.
Wer in Deutschland Asyl beantragt, muss oft 
Jahre lang in Unsicherheit leben, ohne Pers-
pektive, meist sozial isoliert und in der Regel zu 
Untªtigkeit und Abhªngigkeit verdammt. AuÇer in 
Brandenburg darf der zugewiesene Landkreis nur 
mit behºrdlicher Genehmigung verlassen werden, 
was den Kontakt zu Verwandten und FreundInnen, 
zu Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, 
erschwert oder unmºglich macht. Die Wohn-
heime sind lagerªhnliche Unterk¿nfte, die am 
Rande der Stªdte und Ortschaften liegen. Es 
sind Lebensbedingungen, die keinem Menschen 
zutrªglich sind. 
F¿r Menschen, die meist unter Gefahr ihr Land ver-
lassen mussten, sind diese Bedingungen extrem 

belastend und krank machend. Psychosomati-
sche Beschwerden, Aggressionen und leichte 
Reizbarkeit aber auch Ehe- und Erziehungspro-
bleme sind ð in vielen Fªllen verstªrkt durch 
traumatische Erlebnisse in den Herkunftslªndern 
ð die hªufigsten Folgen.
Neben den Belastungen durch die Unsicherheit 
und die gesetzlichen Auflagen erleben viele 
Fl¿chtlinge die soziale Umwelt als ablehnend oder 
gar feindselig. Kommt rassistische Gewalt hinzu, 
verdichten sich die negativen Erfahrungen zu ei-
nem fundamentalen Vertrauensverlust. 
Menschen, die im Krieg, durch Verfolgung, Folter 
oder Vergewaltigung Traumatisches erlebt haben, 
kºnnen diese Erlebnisse nur bewªltigen, wenn es 
ihnen gelingt, sich davon abzulenken und in einem 
ausreichenden MaÇ neue positive, normalisieren-
de Erfahrungen zu machen. Gesetzliche Auflagen 
verhindern das. Eigene Ressourcen zur Bewªlti-
gung kºnnen nicht aktiviert werden. Symptome 
verstªrken sich, Stºrungen kºnnen chronisch 
werden oder die Betroffenen entwickeln psychi-
sche Krankheiten und Suchterkrankungen. Zudem 
ist der Zugang zur medizinischen und psychothe-
rapeutischen Versorgung Asylsuchenden durch 
vielfªltige H¿rden erschwert. Keine angemessene 
Behandlung zu bekommen, kann zu Depressionen 
und Suizidalitªt f¿hren.

Krankmachende Lebensbedingungen

Rechtliche Grundlage f¿r die gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden

Asylbewerberleistungsgesetz
Ä 4 Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustªnde sind die erforderlichen ªrztlichen und 
zahnªrztlichen Behandlungen einschlieÇlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sons-
tiger zur Besserung und Linderung von Krankheiten (...) erforderlichen Leistungen zu gewªhren. (...)

Ä 6 Sonstige Leistungen kºnnen insbesondere gewªhrt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlªsslich (...) sind. (...)

Beide Paragrafen sind interpretationsoffen. In der Praxis wird das Kriterium èf¿r die Gesundheit unerlªss-
lichç zum MaÇstab f¿r Kosten¿bernahmen. Die Folge: Behandlungen f¿r chronische Erkrankungen kºnnen 
verweigert, Fahrtkosten und Dolmetscherkosten nicht ¿bernommen und Psychotherapien nicht genehmigt 
werden. èOft werden dringend notwendige Behandlungen auch durch langwierige Begutachtungsverfahren 
verschlepptç, so Georg Classen vom Berliner Fl¿chtlingsrat. (1)

(1) Classen, Georg: Sozialleistungen zur Finanzierung einer ambulanten Psychotherapie f¿r Fl¿chtlinge, einschlieÇlich notwendiger 
Fahrt- und Dolmetscherkosten, Berlin 2008. Online unter: http://www.fluechtlingsrat-berlin.de. In dem Papier wird ausf¿hrlich dar-
gelegt, unter welchen Bedingungen Kosten ¿bernommen werden m¿ssen.
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Im Dezember 2005 startete das dreijªhrige Mo-
dellprojekt El Puente, eine èClearingstelle f¿r die 

Beratung, Behandlung und Prªvention psychisch 
erkrankter, insbesondere traumatisierter Migran-
tInnenç. Eine Aufgabe des Projektes war die 
Erfassung von Versorgungsdefiziten. 
Im Bericht zur Abschlusstagung (2) beschreibt 
die Leiterin Lucia Muriel, dass viele Asylsuchende 
keine Informationen ¿ber das deutsche Gesund-
heitssystem und die Behandlungsmºglichkeiten 
erhielten. Wenn dann doch mit ein wenig èGl¿ckç 
der Weg zum richtigen Arzt gefunden sei, gebe es 
Verstªndigungsschwierigkeiten, die ein wesentli-
ches Hindernis f¿r die Diagnose und Behandlung 
von Krankheiten seien. Es fehle das Wissen ¿ber 
die Lebensbedingungen von Asylsuchenden. Es 
gebe sogar psychotherapeutische Fachkrªfte, die 
weder Fluchtgr¿nde, noch die aktuellen Lebens-
bedingungen ihrer KlientInnen kennen. Seelisch 
erkrankten Asylsuchenden w¿rde oft èErkrankung 
am Heimwehç zugeschrieben.
Um Informationsdefizite abzubauen, wurde in-
zwischen vom Land ein mehrsprachiger Gesund-
heitswegweiser f¿r MigrantInnen herausgegeben. 
Im Rahmen des bundesweiten Pilotprojekts èMiMi 

ð Mit Migranten f¿r Migrantenç wurden 37 Mi-
grantinnen zu Gesundheitsmediatorinnen ausge-
bildet. Zudem verf¿gt Brandenburg ¿ber einen 
Dolmetscherpool, der 25 Sprachen abdeckt. 
Der Sprachmittlerdienst wird allerdings unter-
schiedlich nachgefragt. Allgemein sei es schwer, 
so berichten MitarbeiterInnen von Beratungs-
stellen, PsychotherapeutInnen zu finden, die mit 
¦bersetzung arbeiten. Die meisten haben keine 
Erfahrung damit und wollen sich auch nicht da-
rauf einlassen, zumal sie, genauso wie  rztInnen, 
in den lªndlichen Regionen ¿berlastet sind.
Im Ergebnis kann es zu Fehldiagnosen und einer 
vorrangig medikamentºsen Behandlung von 
Symptomen kommen. Therapien werden wegen 
mangelnder Spezialisierung abgebrochen und es 
wird hªufiger in die Psychiatrie eingewiesen, statt 
ambulant zu behandeln. 
Eine wichtige Funktion kommt dabei AmtsªrztIn-
nen, sozialpsychiatrischen Diensten sowie Gut-
achterInnen zu. Ihre Einschªtzungen zu den Pa-
tientInnen sind von groÇer Bedeutung sowohl f¿r 
die ¦bernahme von Behandlungskosten als auch 
f¿r den Ausgang des Asylverfahrens oder die An-
erkennung von Abschiebehindernissen.

Diagnostische und therapeutische Mºglichkeiten fehlen

Weder Krankenkassen noch Sozialªmter ¿ber-
nehmen ¦bersetzungskosten. Zumindest in 

der Regel, Ausnahmen kºnnen erkªmpft werden. 
Deshalb wird oft auf Verwandte, nicht selten so-
gar auf die minderjªhrigen Kinder, auf Bekannte 
oder ehrenamtlich Tªtige als DolmetscherInnen 
zur¿ckgegriffen. Das stellt f¿r alle Beteiligten eine 
hohe Belastung dar. Die diagnostischen und thera-

peutischen Mºglichkeiten sind durch Befangenhei-
ten oder den Wunsch, die ¿bersetzende Person zu 
schonen, eingeschrªnkt. Die Schweigepflicht und 
der Schutz der Privatsphªre sind nicht garantiert. 
Die ¦bersetzung von therapeutischen Gesprªchen
erfordert zudem besondere Kompetenzen. Es reicht 
nicht, sich in beiden Alltagssprachen ausdr¿cken 
zu kºnnen.

DolmetscherInnen werden nicht finanziert

(2) Muriel, Lucia: Die psycho-soziale Versorgung von Migrantinnen und Migranten in Brandenburg. In: Bautz, Wolfgang (Hg.): Ent-
wurzelt, ausgegrenzt, erkrankt. Psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung von Asylsuchenden, Berlin 2009.
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Erziehungsprobleme und hªusliche Gewalt

¦bersetzungsmºglichkeiten fehlen auch f¿r die 
Familienberatung. Es mangele an mehrspra-

chigen Informationen ¿ber das deutsche Schul-
system, berichtet eine Mitarbeiterin der Fl¿cht-
lingsberatungsstelle des Diakonischen Werkes 
in Potsdam. èMan merkt im Gesprªch mit Eltern, 
deren Kinder Probleme haben, dass sie keinen 
positiven Einfluss auf die Schulentwicklung 
nehmen kºnnen, schlicht, weil sie sich nicht aus-
kennenç, beschreibt Helen Sundermeyer ihre Er-
fahrungen. In der Asylberatung ist sie oft auch mit 
Erziehungskonflikten konfrontiert. Es gibt aber kei-
ne Fachberatungsstelle mit interkulturellen Kom-
petenzen und ¦bersetzungsangebot, an die sie 
weiterleiten kºnnte. 
Durch die besonderen Lebensbedingungen ent-
stehen vielfªltige familiªre Probleme, weiÇ Flo-
rence Sissako, Mitbegr¿nderin von Women in 
Exile, einer Selbsthilfeinitiative von asylsuchenden 
Frauen in Brandenburg. Die Abwertung, beson-
ders der Familienvªter, durch die erzwungene 

Untªtigkeit und den Verlust des sozialen Status, 
unverarbeitete (Gewalt-)Erlebnisse und Angst vor 
Abschiebung f¿hren ihrer Erfahrung nach hªufig 
zu extremen Spannungen, zu Alkoholismus und 
Gewalt in der Familie.
Seit November 2008 gibt es das Modellprojekt 
èMitten im Leben: Interkulturelle ¥ffnung sozialer 
Dienste und Einrichtungen in Brandenburgç. Es 
ist beim Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V. angesiedelt und 
richtet sich vorrangig an kirchliche Trªger von 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Ju-
gendpflege, Frauenhªuser, Schuldner-, Sucht- und 
Familienberatungen. Geboten werden Organisati-
onsbegleitung und Fortbildungen mit dem Ziel der 
interkulturellen ¥ffnung, dem Abbau von Zugangs-
barrieren und der Bereitstellung bedarfsgerechter 
Versorgung. Damit ist f¿r die Verbesserung der so-
zialen Versorgung ein Anfang gemacht. An den be-
lastenden Lebensbedingungen ªndert das nichts. 
Hier sind politische Entscheidungen gefragt.

Die EU-Aufnahmerichtlinie und die Realitªt in Brandenburg

EU-Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen f¿r die Aufnahme von 
Asylbewerbern (2003/9/EG)

Artikel 17

(1) Die Mitgliedstaaten ber¿cksichtigen (é) betreffend die materiellen Aufnahmebedingungen sowie die 
medizinische Versorgung die spezielle Situation von besonders schutzbed¿rftigen Personen wie Minderjªh-
rigen, unbegleiteten Minderjªhrigen, Behinderten, ªlteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit 
minderjªhrigen Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychi-
scher, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.

(2) Absatz 1 gilt ausschlieÇlich f¿r Personen, die nach einer Einzelpr¿fung ihrer Situation als besonders 
hilfsbed¿rftig anerkannt werden.

Artikel 20

Die Mitgliedstaaten tragen daf¿r Sorge, dass Personen, die Folter, Vergewaltigung oder andere schwere 
Gewalttaten erlitten haben, im Bedarfsfall die Behandlung erhalten, die f¿r Schªden, welche ihnen durch die 
genannten Handlungen zugef¿gt wurden, erforderlich ist.
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Traumatisierte sind besonders schutzbed¿rftig

In der Asylaufnahmerichtlinie der EU werden 
Gruppen von Asylsuchenden genannt, die als 

besonders schutzbed¿rftig gelten. Die meisten 
dieser Gruppen sind leicht zu identifizieren: Men-
schen mit Behinderungen, Minderjªhrige oder 
ªltere Menschen, Schwangere und Alleinerzie-
hende. Anders ist das bei der Gruppe von Men-
schen, èdie Folter, Vergewaltigung oder sonstige 
schwere Formen psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt erlitten habenç. Um festzustellen, 
ob jemand Traumatisches erlebt hat, bedarf es 
spezieller Kenntnisse. Eine Behandlungsbed¿rf-
tigkeit kºnnen nur medizinische Fachleute fest-
stellen. Zurzeit gibt es im Aufnahmeverfahren f¿r 
Asylsuchende keine medizinische Struktur, die die 
von der EU geforderte Einzelpr¿fung vornehmen 
kºnnte. Die meisten Traumatisierungen und damit 
zusammenhªngenden psychischen Erkrankun-
gen, wie Depression und Angststºrungen, werden 

nicht erkannt. Am hªufigsten ist die Posttraumati-
sche Belastungsstºrung.
Es handelt sich dabei um eine psychische Re-
aktion (Trauma) auf sehr schwere Belastungen 
und Bedrohungen, die auÇerhalb der ¿blichen 
menschlichen Erfahrungen liegen und das Selbst-
verstªndnis sowie das èWeltverstªndnisç eines 
Menschen nachhaltig ersch¿ttern. 
Seit 1990 ist die Posttraumatische Belastungsstº-
rung (PTBS) als seelische Erkrankung in der Inter-
nationalen statistischen Klassifikation der Krank-
heiten (ICD-10: F 43.1) der Weltgesundheitsorgani-
sation definiert. Im Diagnostischen und Statis-
tischen Handbuch Psychischer Stºrungen der 
Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung von 
1994 (DSM-IV) sind geschlechtsspezifische Di-
mensionen ergªnzt worden. Das Phªnomen PTBS 
ist seit dem Ersten Weltkrieg bekannt. Damals 
wurde es als èKriegszitternç bezeichnet.

Typische Merkmale sind:

Å wiederholtes Erleben des Traumas in sich 
aufdrªngenden Erinnerungen und (Alb-)Trªu-
men auf dem Hintergrund eines Gef¿hls von 
Betªubtsein und emotionaler Verflachung,

Å Vermeiden von Situationen, die Erinnerungen 
an das Trauma wachrufen kºnnten,

Å chronische Anspannung, ¿bermªÇige Schreck-
haftigkeit, Angst, vegetative ¦bererregtheit 
und Schlafstºrungen,

Å eingeschrªnkte Konzentrationsfªhigkeit,

Å beschªdigtes Erinnerungsvermºgen,

Å Sprachlosigkeit (weswegen die traumatisie-
renden Erlebnisse oft im Asylverfahren nicht 
vorgebracht werden kºnnen).

Stºrungen des Selbstgef¿hls und 
der sozialen Beziehungen durch:

Å ein andauerndes Gef¿hl von Hilflosigkeit,

Å Kontrollverlust ¿ber die eigenen Emotionen 
und Impulse,

Å Neigung zu selbstschªdigendem Verhalten 
(vor allem Suizidalitªt),

Å Isolationsgef¿hle, sozialer R¿ckzug, Gleichg¿l-  
tigkeit und Teilnahmslosigkeit. 

Zusammen mit der PTBS treten oftmals andere 
Erkrankungen und Verhaltensstºrungen wie 
Angststºrungen, Depression, somatische und dis-
soziative Stºrungen und Suchterkrankungen auf.

Hªufigste psychische Erkrankung bei Fl¿chtlingen 
ist die Posttraumatische Belastungsstºrung
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* Das bzfo bietet Folteropfern und traumatisierten Kriegsfl¿chtlingen, auch Kindern, Behandlung und Rehabilitation. Fl¿chtlinge, die in Bran-
denburg untergebracht sind, werden behandelt. Die Nachfrage nach Behandlungsplªtzen ¿bersteigt die Kapazitªten um ein Vielfaches.
** Die zumeist dolmetschergest¿tzte Psychotherapie im bzfo ist begleitet von Sozialarbeit durch das Zentrum f¿r Fl¿chtlingshilfe 
und Migrationsdienste (zfm). 
(3) Gªbel, Ulricke et al.: Prªvalenz der Posttraumatischen Belastungsstºrung (PTSD) und die Mºglichkeiten der Ermittlung in der 
Asylverfahrenspraxis. In: Zeitschrift f¿r Klinische Psychologie und Psychotherapie, Jg. 35, Nr. 1, Gºttingen 2006, S. 12-20.

Aufgrund ihrer Lebensumstªnde gelten Asylsu-
chende als Risikogruppe f¿r traumabedingte 

psychische Erkrankungen und insbesondere f¿r die 
Posttraumatische Belastungsstºrung. Anfang 2005
erschien ein Untersuchungsbericht (3), der dies f¿r 
die Bundesrepublik bestªtigt. Die Studie wurde von 
der Psychologischen Forschungs- und Modellam-
bulanz f¿r Fl¿chtlinge an der Universitªt Konstanz 
in enger Kooperation mit dem Bundesamt f¿r 
Migration und Fl¿chtlinge (BAMF) durchgef¿hrt. 
Bei 40 Prozent der untersuchten Fl¿chtlinge stell-
ten die psychiatrischen Fachleute die klinischen 
Merkmale einer PTBS fest. Im Vergleich dazu wird 
f¿r die Allgemeinbevºlkerung eine Hªufigkeit von 
zwei bis acht Prozent angenommen. Viele Betrof-
fene waren ¿ber einen lªngeren Zeitraum mehreren 
traumatischen Ereignissen ausgesetzt, darunter 
Folter, Vergewaltigung, Entf¿hrung, Geiselnahme, 

Verfolgung und das Miterleben von Gewalt.
Das Ergebnis der Studie bedeutet nicht, dass 60 
Prozent der Asylsuchenden keine Gewalt erlebt 
hªtten. Bei ihnen wurden lediglich zum Zeitpunkt 
der Einreise keine Symptome einer PTBS festge-
stellt. Ein GroÇteil der Symptome bildet sich je-
doch erst im Verlauf des Aufenthaltes in Deutsch-
land aus. Die Aufnahmebedingungen wirken in 
diesen Fªllen wie eine Retraumatisierung.
Gegenstand der Konstanzer Untersuchung waren 
auch die Voraussetzungen, die Erkrankung im 
Asylverfahren festzustellen. Dazu f¿hrten speziell 
geschulte EntscheiderInnen des BAMF die glei-
chen Untersuchungen wie MedizinerInnen durch. 
Ein Vergleich der Ergebnisse zeigte gravierende 
Abweichungen. Zur Feststellung einer PTBS be-
darf es diagnostischer Erfahrung und klinischer 
Fachkenntnisse.

Hªufigkeit der Posttraumatischen Belastungsstºrung

Was geschieht in der Therapie?

Mechthild Wenk-Ansohn,  rztin und Psycho-
therapeutin, arbeitet seit 15 Jahren im Berliner 
Behandlungszentrum f¿r Folteropfer (bzfo).* 
Sie leitet dort die ambulante Abteilung.
èIn einer Therapie geht es um Stabilisierung, da-
rum, dass die Patienten lernen, mit ihrem Symp-
tom umzugehen. Zuerst m¿ssen sie verste-
hen und merken: ýIch werde nicht verr¿ckt.ü 
Stattdessen soll ihnen deutlich werden: ýWie 
ich reagiere, reagieren ganz viele Menschen 
auf so eine schwere Belastung.ü Viele Opfer 
schªmen sich, dass sie solche Symptome 
haben. In der Therapie lernen sie, den Umgang 
mit den Folgen zu steuern, ihnen nicht mehr 
gªnzlich ausgeliefert zu sein.
Als weiteren Schritt gilt es, den Patienten dabei 

zu helfen festzustellen, welche Ressourcen 
aus der Vergangenheit vorhanden sind, die 
durch das Trauma verdeckt wurden. Also gute 
Erfahrungen wieder zu entdecken, aber auch 
Fªhigkeiten zu entwickeln. Beispielsweise ge-
hen die Patienten hier im bzfo-zfm** zu einem 
Deutschkurs. Erst sagen sie: ýIch kann mich 
nicht konzentrieren, das geht gar nicht.ü Nach-
dem sie regelmªÇig zum Kurs gegangen sind 
und wieder eine Tagesstruktur haben, merken 
sie: ýIch behalte doch etwas.ü
SchlieÇlich ist es wichtig, dass die Patienten 
das, was sie erlebt haben, wieder zusammen-
setzen. Dass sie lernen, es zu verbalisieren 
und die Gef¿hle auszudr¿cken, die mit dem 
Erlebten verbunden sind. Dadurch kann es 
ihnen gelingen, es neu zu betrachten und neu 
einzuordnen.ç (Mechthild Wenk-Ansohn)
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Wenn so viele Asylsuchende nachweislich 
Schlimmes erlebt haben, fragt man sich, 

warum so wenige ein Bleiberecht bekommen. 
Menschen, die wegen Folter, Verfolgung oder 
Kriegstraumata psychisch erkrankt sind, kºnnen 
einen Schutzstatus erhalten, wenn die Erkrankung 
bei der Anhºrung erkannt wird. Aber das ist selten 
der Fall.
Bei der AuÇenstelle des BAMF in Eisenh¿ttenstadt 
arbeiten zwei speziell geschulte Sonderbeauf-
tragte f¿r frauenspezifische Verfolgung und f¿r 
Folter und psychische Krankheiten. Sie werden 
im Bedarfsfall hinzugezogen, zum Beispiel wenn 
entsprechende Fluchtgr¿nde vorgetragen werden 
oder Asylsuchende sich auffªllig verhalten. 
Das Ziel der Befragung durch die Sonderbeauf-
tragten ist die Feststellung der Verhandlungsfª-
higkeit oder die ¦berpr¿fung der Angaben, um zu 
entscheiden, ob ein Schutzgrund vorliegt. Kom-
men die Sonderbeauftragten zu dem Schluss, es 

liege eine Traumatisierung vor, ziehen sie ex-
terne GutachterInnen hinzu. èDas geschieht 
seltenç, erlªutert der Leiter der AuÇenstelle Uwe 
Hanschmann auf Nachfrage. Er sieht den Grund 
daf¿r darin, dass psychische Stºrungen in der 
ersten Aufnahmezeit oft noch nicht manifest oder 
erkennbar seien.
Dem steht die mehrfach dokumentierte Erfahrung 
gegen¿ber, dass ein strukturelles Problem in 
der Anhºrungssituation besteht. Menschen mit 
Traumatisierungen sind selten in der Lage, ihre 
Erlebnisse anderen mitzuteilen, noch dazu in 
einer Situation, in der ihnen Misstrauen entgegen 
gebracht wird. In der Anhºrungssituation ist dies 
der Fall, weil zugleich ihre Glaubw¿rdigkeit gepr¿ft 
wird. Erinnerungsl¿cken oder Auslassungen in 
der Darstellung werden selten als Zeichen einer 
Traumatisierung gewertet. Stattdessen werden 
sie zu Ungunsten der Asylsuchenden als Un-
glaubw¿rdigkeit gedeutet. (4)

Traumatisierung wird bei der Anhºrung 
im Asylverfahren selten (an-)erkannt

Wenn die Anhºrungen und Befragungen ab-
geschlossen sind und von einem lªngeren 

Asylverfahren ausgegangen wird, werden die 
Asylsuchenden auf die Landkreise verteilt. Zwar 
hat in der Zentralen Aufnahmestelle in Eisenh¿t-
tenstadt eine medizinische Erstuntersuchung 
stattgefunden. Diese beinhaltet aber keine Erfas-
sung besonderer psychischer Belastungen oder 
psychotherapeutischen Behandlungsbedarfs. Sie 
werden daher bei der Zuweisung zu den Landkrei-
sen nicht ber¿cksichtigt. So kommt es dazu, dass 
in Forst viele kriegstraumatisierte afghanische 

Fl¿chtlinge untergebracht sind, obwohl dort keine 
Behandlungsmºglichkeiten bestehen. 
Lucia Muriel fasst ihre Beurteilung der Versor-
gungslage in Brandenburg folgendermaÇen zu-
sammen: èEs fehlen nicht so sehr die fachlichen 
Kompetenzen, als vielmehr die Bereitschaft zur 
Vernetzung, Offenheit f¿r neue Erfahrungen und 
die interkulturelle Kompetenz.ç (5) 
Diese zu fºrdern, liegt nicht nur im Interesse der 
Fl¿chtlinge, die heute in Brandenburg leben. Es ist 
auch eine Verpflichtung im Sinne der Umsetzung 
der EU-Aufnahmerichtlinie. 

Behandlungsbedarf wird bei der Unterbringung 
nicht ber¿cksichtigt 

(4) Odenwald, Michael et al.: Aussageverhalten von traumatisierten Fl¿chtlingen. Eine Untersuchung zum Vorbringen des eigenen 
Schicksals im Rahmen des Asylverfahrens. In: Zeitschrift f¿r Politische Psychologie, Jg. 14, Nr. 1+2, Hamburg 2006, S. 225-253. 
Fenske, Kirstin: Psychologie einer Anhºrung. èIch gehe da nicht als normale Person hin, aber ich will es versuchen.ç Verºffentli-
chungen der BAFF, Berlin 2004. Online unter http://www.baff-zentren.org.
(5) Vgl. FuÇnote 3.
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14 15DIE SITUATION AUS SICHT VON FL¦CHTLINGEN

èManchmal begegne ich jemandem auf der 
StraÇe und ich stelle mir vor, dass er mich 
verpr¿gelt. In dem Moment habe ich einfach 
Angstç, berichtet Herr N. Ein Jahr, nachdem er 
aus Vietnam nach Deutschland gekommen war, 
im Mai 2002, wird er im brandenburgischen 
Biesenthal ¿ber eine Stunde lang von Rechten 
maltrªtiert, geschlagen, bespuckt und getreten. 
Bis heute hat Herr N. mit den kºrperlichen und 
seelischen Folgen zu kªmpfen: Er muss Tabletten 
wegen urologischen Problemen und starken Kopf-
schmerzen nehmen.
Das Verfahren gegen seine Angreifer wurde einge-
stellt. Trotz ZeugInnen kºnnen die Tªter angeblich 
nicht ermittelt werden. AuÇer in der Tatnacht 
spricht die Polizei nicht noch einmal mit Herrn N. 
èIch habe immer noch den Wunsch, dass der 
Fall aufgeklªrt wirdç, sagt er. èWenn die Tªter 
ermittelt werden, habe ich einerseits Angst, 
aber ich habe auch ein wenig Rachegef¿hle.ç
Unmittelbar nach dem ¦berfall wurde Herr N. im 
Krankenhaus ambulant versorgt. Danach behan-
delt ihn ein Hausarzt, der anfangs auch in das 
Asylbewerberheim kommt, in dem Herr N. lebt. 
Deutsch spricht Herr N. nicht. Eine Dolmetscherin 
ist aber bei keiner der Behandlungen anwesend. 
Seitens der Behºrden wird niemand wegen 
des ¦berfalls aktiv, um ihn zu unterst¿tzen. Die 
MitarbeiterInnen im Heim erkundigen sich nach 
seinem Zustand, weitergehende Hilfe organisieren 
sie nicht. 
In den Wochen und Monaten nach dem ¦berfall 
hªlt Herr N. seine T¿r im Wohnheim geschlossen. 
Nur wenn er einen Termin hat oder Einkªufe erle-
digen muss, verlªsst er das Heim ð aber nie ohne 
Begleitung. èIch habe groÇe Angst gehabt und 

hatte den ganzen Tag nichts zu tunç, erinnert 
sich Herr N. Zum Reden ist niemand da, denn die 
einzigen mºglichen AnsprechpartnerInnen, seine 
Landsleute, verbringen die meiste Zeit auÇerhalb 
des Heims.
Nach vier Monaten gelingt es dem Verein Opfer-
perspektive, mit Herrn N. in Kontakt zu treten. 
Dessen MitarbeiterInnen sind ¿ber einen Zeitungs-
bericht auf Herrn N.s Fall aufmerksam geworden. 
Die Bernauer Kontakt- und Beratungsstelle f¿r Op-
fer rechtsextremer Gewalt findet den Wohnort von 
Herrn N. heraus. Die Heimleitung behindert zuerst 
die Kontaktaufnahme: Ein ins Vietnamesische 
¿bersetzter Brief wird mehrere Male als unzu-
stellbar zur¿ckgeschickt, telefonische Nachfragen 
werden abgewimmelt.
Die Opferperspektive vermittelt Herrn N. an eine 
Psychologin, die eine Posttraumatische Belas-
tungsstºrung diagnostiziert. Mit dem psycho-
logischen Gutachten erwirken die BeraterInnen 
beim Sozialamt eine Kosten¿bernahme f¿r eine 
Psychotherapie und f¿r Besuche bei verschiede-
nen FachªrztInnen. Sie stellen neben schweren 
Angst- und Panikattacken erhebliche Somatisie-
rungsstºrungen fest ð also kºrperliche Schmer-
zen, ohne eine unmittelbare organische Ursache. 
èIch wurde in Berlin-Kreuzberg therapiert; zum 
Beispiel hat man mir beigebracht, wie ich mich 
seelisch verhalten muss, wenn ich spªt abends 
alleine nach Hause kommeç, beschreibt Herr N. 
die Behandlung. 
Einen lªngeren Zeitraum musste die Therapie 
unterbrochen werden, weil die Krankenkasse die 
Kosten nicht ¿bernehmen wollte. Dies ªndert 
sich erst 2007, nachdem die Brandenburgische 
Hªrtefallkommission aufgrund der Schwere der 

èIch habe immer noch den Wunsch, 
dass der Fall aufgeklªrt wirdç

Herr N. ist seit einem rechtsradikalen Angriff im Jahr 2002 traumatisiert
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